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RS OGH 1962/1/10 5Ob359/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1962

Norm

ABGB §1070

Rechtssatz

Ob die Ungültigkeit des Wiederkaufsvorbehaltes auch die des Kaufes nach sich zieht, hängt davon ab, worauf die

Absicht der Parteien vorzüglich gerichtet war.
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